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§ 105a S-JagdG
 S-JagdG - Jagdgesetz 1993

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.12.2025

(1) Betretungsverbote dürfen nur verfügt werden, wenn und insoweit solche ö0entlichen Interessen dafürsprechen,

die das ö0entliche Interesse am Betreten des Waldes zu Erholungszwecken überwiegen. Das Betreten des Waldes zu

Erholungszwecken darf durch Sperrgebiete nur in dem Maß eingeschränkt werden, das zum Erreichen des

Schutzzweckes unumgänglich ist.

(2) Nach Abs 1 gesperrte Gebiete sind vom Jagdinhaber mittels Hinweistafeln an jenen Stellen deutlich zu

kennzeichnen, wo damit zu rechnen ist, dass Personen in die betre0enden Gebiete führende ö0entliche Straßen und

Wege, markierte Wege, Forststraßen und sonstige Anlagen, die für die allgemeine Benützung bestimmt sind, betreten;

§ 66 Abs 6 gilt für diese Tafeln sinngemäß.

In Kraft seit 16.10.2019 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/s-jagdg/paragraf/66
file:///

	§ 105a S-JagdG
	S-JagdG - Jagdgesetz 1993


